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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1986

Norm

EheG §88

Rechtssatz

Im Falle des § 88 Abs 1 EheG ist die Zuweisung der Wohnung an jenen Ehegatten, für den die Voraussetzungen der

Überlassung der Wohnung durch den Wohnungsgeber nicht vorliegen, nur mit Zustimmung des Wohnungsgebers

möglich. § 88 Abs 2 EheG hat nur Fälle im Auge, in denen der Wohnungsgeber nicht durch § 88 Abs 1 EheG berechtigt

seine Zustimmung zur Zuweisung der Wohnung verweigert hat.
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